
Auszug aus: Protokoll des Grossen Rates Nr. 24 vom 15. September 2021 

1 

2. Gesetz über das Veterinärwesen (VetG) (20/GE 4/107) 

 

2. Lesung (Fassung nach 2. Lesung siehe Anhang zum Protokoll) 

 

Kommissionspräsident Vetterli, SVP: In der 1. Lesung haben wir das Gesetz eingehend 

diskutiert. Es sind Anträge seitens der Gesellschaft Thurgauer Tierärzte und der Politi-

schen Gemeinden eingeflossen. Das Gesetz wurde in diesem Sinne ergänzt und ange-

passt. Meines Erachtens liegt eine solide und ausdiskutierte Fassung vor, die wir heute 

ohne grosse Diskussionen verabschieden können. 

Diskussion - nicht benützt. 

 

I. 

1. Zweck, Geltungsbereich, Aufsicht und Zuständigkeiten 

§ 1 und § 2 

Diskussion - nicht benützt. 

 

2. Allgemeine Bestimmungen 

§ 3 bis § 14 

Diskussion - nicht benützt. 

 

3. Besondere Bestimmungen zur Tierschutzgesetzgebung des Bundes 

§ 15 bis § 18 

Diskussion - nicht benützt. 

 

4. Besondere Bestimmungen zur Tierseuchengesetzgebung des Bundes 

§ 19 bis § 32 

Diskussion - nicht benützt. 

 

5. Besondere Bestimmungen zur Heilmittelgesetzgebung im Bereich der Tierarzneimittel 

§ 32 

Diskussion - nicht benützt. 

 

6. Besondere Bestimmungen zur Lebensmittelgesetzgebung im Bereich der tierischen 

Primärproduktion sowie der Schlachtung und Fleischkontrolle 

§ 33 und § 34 

Diskussion - nicht benützt. 

 

7. Besondere Bestimmungen zur Aufsicht über die Veterinärberufe 

§ 35 bis § 43 

Diskussion - nicht benützt. 
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8. Besondere Bestimmungen zur Gesetzgebung über das Halten von Hunden 

§ 44 

Diskussion - nicht benützt. 

 

II. 

Diskussion - nicht benützt. 

 

III. 

Diskussion - nicht benützt. 

 

IV. 

Diskussion - nicht benützt. 

 

Präsidentin: Wir haben die Vorlage in 2. Lesung durchberaten. Möchte jemand auf     

einen Paragrafen zurückkommen? Das ist nicht der Fall. 
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